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Name der Serie: DTC – Deutsche Tourenwagen Challenge  

 

Veröffentlichung vorbehaltlich DMSB-Genehmigung  

 
Die MOTOR PRESSE STUTTGART veranstaltet als Promoter/Veranstalter die DTC (Deutsche Tourenwagen 
Challenge). Die DTC steht für bezahlbaren Tourenwagen-Sport mit einer breiten Zielgruppe für semi-profes-
sionelle Teams und Fahrer. 
 
Die DTC ermöglicht ab dem Kalenderjahr 2023 Autorennen mit Tourenwagen so kostengünstig und einfach 
wie möglich mit einer größtmöglichen Chancengleichheit. Dabei steht eine seriennahe Technik und ein Leis-
tungsgewicht von fünf Kilogramm pro PS sowie eine einfache Überprüfbarkeit des technischen Reglements 
im Vordergrund der Rennserie.  
 
Die DTC startet im Rahmen des ADAC RACING WEEKEND. Diese Rennwochenenden werden durch erfahrene 
Ortsclubs organisiert. Für 2023 sind sechs Rennwochenenden mit je zwei Rennläufen geplant.  
 
Ausschreiber / Organisation:  
Motor Presse Stuttgart, Leuschnerstr. 1, 70174 Stuttgart 
Ansprechpartner: Normann Broy 
Tel.-Nr.: +49 711 182-2027 
Mobil-Nr.: +49 162 326 84 85 
Homepage: https://event.motorpresse.de 
E-Mail: nbroy@motorpresse.de 
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Teil 2 Technisches Reglement 

 
1. Technische Bestimmungen der Serie 
1.1 Übersicht der ausgeschriebenen Gruppen/Klassen 
Die Deutsche Tourenwagen Challenge (DTC) fährt nach einem eigenen technischen Reglement, wie nachfol-
gend aufgeführt.  
Zugelassen sind Großserien-Produktions-Tourenwagen. Das Serien-Fahrzeug muss über mindestens vier Sitz-
plätze verfügen. Nur Front- oder Hinterradantrieb sind zugelassen. Bei Fahrzeugen, die in der Serie über All-
radantrieb verfügen, muss der Antrieb an einer Achse stillgelegt werden. 
Die Baureihe, der das Serienfahrzeug entstammt (inkl. Modellpflege bzw. Facelifts“), darf auf dem deutschen 
Markt seit maximal zehn Jahren ausgelaufen sein (Stichtag für das Jahr 2023: 30.06.2013). Beispiel: Alle MINI 
der Baureihe R56 sind für die Saison 2023 zugelassen, weil die Baureihe in Deutschland bis 2013 angeboten 
wurde – auch wenn das konkrete Fahrzeug z.B. bereits im Jahr 2009 gebaut wurde. 
Einmal in der DTC zugelassene Fahrzeuge, auch solche, die mehr als zehn Jahre alt sind, erhalten bis auf wei-
teres Bestandsschutz (min. für die nächsten fünf Jahre). Ein Mini R56, der 2023 erstmals antritt, darf also z.B. 
bis einschließlich 2028 mitfahren. 
Motoren der gleichen Marke sowie aus dem gleichen Konzern sind zulässig (auch gültig für konzernübergrei-
fende Allianzen, die das fragliche Modell betreffen). Für sämtliche Marken-/Konzern-Motoren gelten die glei-
chen Altersbestimmungen wie für die Fahrzeugmodelle.  

 
1.2 Grundlagen der Technischen Bestimmungen  

 Allgemeine Bestimmungen, Definitionen und Klarstellungen zu technischen Reglements (DMSB-
Handbuch, blauer Teil) 

 Vorliegendes Technisches Reglement 
Von den FIA-Sicherheitsbestimmungen abweichende nationale Regelungen des DMSB haben bei Serien und 
Veranstaltungen mit dem Status International keine Gültigkeit. Es gelten die Sicherheitsbestimmungen ge-
mäß Artikel 1.11 dieser Bestimmungen. 
 
1.3 Allgemeines/Präambel 
Alles nicht ausdrücklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten. Erlaubte Änderungen dürfen keine 
unerlaubten Änderungen oder Reglementverstöße nach sich ziehen. 
 
1.4 Fahrerausrüstung 
Das Tragen von Overalls gemäß FIA-Norm 8856-2000 oder FIA 8856-2018 sowie Unterwäsche (mit langen 
Ärmeln und Beinen), Kopfhaube, Socken, Schuhe und Handschuhe gemäß FIA-Bestimmungen ist vorgeschrie-
ben. 
Des Weiteren muss ein Helm: 
 

☒ gemäß DMSB-Bestimmungen getragen werden 
 
Darüber hinaus ist die Verwendung des FIA-Kopfrückhaltesystems (z.B. HANS®): 
 

☒ vorgeschrieben 
 

1.5 Generelle Bestimmungen, Erlaubte Änderungen und Einbauten 
Es dürfen Arbeiten durchgeführt werden, die zum normalen Unterhalt des Fahrzeugs gehören oder dem Er-
setzen von durch Verschleiß oder Unfall schadhaft gewordenen Teilen dienen. 
Änderungen und Einbauten dürfen nur innerhalb des nachfolgend bestimmten Rahmens durchgeführt wer-
den. Durch Verschleiß oder Unfall beschädigte Teile dürfen nur durch identische Originalteile ausgetauscht 
werden. Am kompletten Fahrzeug dürfen Befestigungs-Normteile wie Muttern, Schrauben, Unterlegschei-
ben, Federringe, Federscheiben oder Splinte durch gleichwertige, der Originalform entsprechende, Norm-
teile ersetzt werden. Bei Gewinden sind Gewindeart, -größe und -steigung (Bsp. M 8 x 1,25) beizubehalten. 
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1.6 Fahrzeug-Mindestgewichte und Ballast 
Das Mindestgewicht ergibt sich aus dem vorgeschriebenen Leistungsgewicht von ≥ 5 kg/PS. Das Mindestge-
wicht ergibt sich aus dem tatsächlichen Gewicht des fahrbereiten Fahrzeugs mit mindesten drei Liter Kraft-
stoff (Mindest-Tankinhalt). Das Mindestgewicht muss zu jeder Zeit der Veranstaltung eingehalten werden. 
Beispiel 1: maximale Leistung laut Leistungsdiagramm, bzw. -messung 230 PS => 230 x 5 = 1.150 kg Mindest-
gewicht. 
Beispiel 2: maximale Leistung laut Leistungsdiagramm/-messung 210 PS = 210 x 5 = 1050 kg 
Zur Ermittlung des Gewichts wird der Veranstalter eine geeichte Waage zur Verfügung stellen. Das vor der 
ersten Rennveranstaltung bei der Anfangs-Wiegung ermittelte Mindestgewicht muss nach der Zieldurchfahrt 
eines jeden Rennens gewährleistet sein. Der Veranstalter/sportliche Ausrichter behält sich vor, die Fahrzeuge 
nach jedem Rennen auf das vorgeschriebene Mindestgewicht hin zu überprüfen. 
Abhängig von der besten Platzierung an einem Rennwochenende werden für das nächste Rennwochenende 
Platzierungs-Gewichte vergeben: 
Platz 1: plus 30 kg 
Platz 2: plus 20 kg 
Platz 3: plus 10 kg 
Die maximale Zuladung beträgt 60 kg und kann wie folgt abgebaut werden: 
Platz 5: minus 10 kg 
Platz 6: minus 20 kg 
Platz 7 ff.: minus 30 kg 
Auch für den Abbau von Gewichten zählt nur das beste Ergebnis eines Rennwochenendes. 
Zusätzliche Gewichte dürfen nur im Beifahrer-Fußraum sowie vor der hinteren Sitzbank befestigt werden. Sie 
müssen aus festen, einheitlichen Blöcken bestehen auf dem Boden des Fahrzeugs befestigt werden können.  
 
1.7 Hubraumfaktor für aufgeladene Motoren 
In der DTC kommen ausschließlich Otto-Hubkolbenmotoren mit Mono-Turboladern zum Einsatz.  
 
1.8 Abgasvorschriften 
Die aktuellen DMSB-Abgasvorschriften (s. DMSB-Handbuch, blauer Teil) sind einzuhalten. Als Katalysator 
wird der Einsatz eines Motorsportkatalysators der Firma HJS mit der HJS-Nr. 90 95 0060 oder eines Katalysa-
tors mit vergleichbaren Spezifikationen vorgeschrieben. In jedem Fall muss das Katalysator-Zertifikat vorge-
legt werden (vgl. Punkt 11 im Sportlichen Reglement). 
 
1.9 Geräuschbestimmungen 
Die max. zulässigen Geräuschgrenzwerte betragen 130 dB(A) nach LWA–Verfahren und 98 dB(A) nach LP–
Verfahren. Dieser Geräuschwert wird nach der DMSB-Vorbeifahrt-Messmethode (obligatorisch für alle Rund-
streckenveranstaltungen) ermittelt. Die aktuellen DMSB-Geräuschvorschriften (s. DMSB-Handbuch, blauer 
Teil) sind einzuhalten. 
 
1.10 Werbung an Fahrerausrüstung/Wettbewerbsfahrzeug und Startnummern 
Die aktuellen FIA/DMSB-Vorschriften für Werbung an Fahrerausrüstung/ Wettbewerbsfahrzeugen und Start-
nummern sind einzuhalten (s. DMSB-Handbuch, blauer Teil).  
 
Unter Beachtung der FIA/DMSB Vorschriften für Startnummern und Werbung an Fahrzeugen ist folgende 
verbindliche Werbung am Wettbewerbsfahrzeug vorgeschrieben. 
 
Zu Beginn der Veranstaltung wird seitens des Promoters/Veranstalters eine Abnahme der Pflichtwerbung 
durchgeführt. Die Pflichtwerbung darf nicht verändert werden. Teams und Fahrer verpflichten sich mit ihrer 
Einschreibung, die laut DTC festgelegten Werbeflächen am Fahrzeug und an ihrer Fahrerbekleidung für die 
DTC und deren Partner freizuhalten und die gestellten Aufnäher und Aufkleber anzubringen.  
Teams und Fahrer verpflichten sich mit ihrer Einschreibung folgende Werbeflächen am Fahrzeug und an ihrer 
Fahrerbekleidung für die DTC und die Seriensponsoren freizuhalten und die gestellten Aufnäher und Aufkle-
ber anzubringen: 
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Fahrzeug: 
a) Startnummernträger auf den vorderen Türen links und rechts in der Größe von 36 x 70 cm  
b) Startnummernträger auf der Fronthaube in der Größe von 36 x 70 cm 
c) Windschutzscheibe oben mit einer Höhe von bis zu 15 cm 
d) Kennzeichenflächen vorne und hinten in der Größe von ca. 12 x 45 cm 
e) An den Stoßstangen jeweils links und rechts unterhalb der Scheinwerfer/Heckleuchten in der 
Größe 38 x 7 cm 
f) Sichtbarer Namenschriftzug (Nachname) an Front,- Seiten,- und Heckscheibe (Buchstabenhöhe 
mindestens 6 cm) 
g) Neongelbe Startnummern in der Frontscheibe (Beifahrerseite) mit einer Höhe von mind. 20 cm 
sowie in den hinteren Seitenscheiben mit einer Höhe von mind. 15 cm sowie in der Heckscheibe 
(Beifahrerseite) mit einer Höhe von mind. 15 cm 

Ausnahmen zur Pflichtwerbung werden nur genehmigt, wenn aufgrund der Gegebenheit des Rennautos nicht 
genügend Platz vorhanden ist. Die genannte Pflichtwerbung kann durch weitere Partner ergänzt und ausge-
tauscht werden. 
 
Rennoverall: 
Auf dem Rennoverall sind ebenfalls Pflicht-Aufnäher anzubringen. Für die Fahrerausrüstung gelten folgende 
besondere Werbevorschriften: 

 Rennoverall: Aufnäher mit DTC-Logo 

 Rennoverall: Aufnäher von HANKOOK 
               …jeweils im Brustbereich. 
 
1.11 Sicherheitsausrüstung 
Die Fahrzeuge müssen folgende Sicherheitsausrüstung aufweisen. 
Die Artikelangaben beziehen sich, falls nicht anders angegeben, auf den aktuellen Anhang J zum ISG. 
 

☒ Leitungen und Pumpen gemäß Art. 253.3.1 und 253.3.2 bzw. Art. 259.6.2 

☒ Ölsammelbehälter gemäß Art. 259.7.4 

☒ Tankentlüftung gemäß Art. 253.3.4 

☒ 2-Kreis-Bremsanlage gemäß Art. 253.4 

☒ Hauben-Sicherung gemäß Art. 253.5 

☒ Sicherheitsgurte gemäß Art. 253.6 bzw. Art. 259.14.2.1 

☐ Hand-Feuerlöscher gemäß Art. 253.7.3 

☒ Feuerlöschanlage gemäß Art. 253.7.2 bzw. Art. 275.14.1 

☒ Überrollvorrichtung gemäß Art. 253.8 

☐ Überrollvorrichtung gemäß Art. 253.8 (Anhang J 1993) 

☐ Überrollvorrichtung gemäß Art. 277 

☒ Rückspiegel gemäß Art. 253.9 bzw. Art. 275.14.3 

☒ Abschleppösen/-vorrichtungen gemäß Art. 253.10 bzw. Art. 259.14.6 

☒ Sicherheitsfolie an Fensterscheiben gemäß DMSB-Bestimmungen 

☒ Verbundglas-Windschutzscheibe 

☒ Türfangnetze gemäß Art. 253.11 oder DMSB-Bestimmungen 

☐ Zusätzliche Befestigung der Windschutzscheibe gemäß Art. 253.12 

☒ Stromkreisunterbrecher gemäß Art. 253.13 

☒ Sicherheitskraftstoffbehälter nach FIA-Norm FT3/FT3-1999 bzw. FT5 gemäß  
Art. 253.14 bzw. 259.6.3 

☒ FIA-homologiertes Rückschlagventil im Kraftstoffeinfüllrohr gem. Art. 253.14.5 

☒ Feuerschutzwand gemäß Art. 253.15 bzw. Art. 259.16.6 
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☒ Sitze und Befestigungen gemäß Art. 253.16 

☐ Kopfstütze gemäß Art. 259.14.4 

☐ Rücklicht gemäß Art. 275.14.5 

☐ Rückwärtsgang gemäß Art. 275.9.3 

☒ Verbot von Reifen-Druckkontrollventilen gemäß Art. 253.17 

☐ Artikel 277 

☐ Gemäß Anhang K zum ISG 
 
Achtung: 
Bei Veranstaltungen im Ausland ist der Serienorganisator dafür verantwortlich, eventuell abweichende bzw. 
zusätzliche Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen ASN zu beachten und umzusetzen. 
 
1.12 Kraftstoff und ggf. Einheits-Kraftstoff 
Es darf ausschließlich handelsüblicher unverbleiter Kraftstoff gemäß Art. 252.9 Anhang J (ISG) verwendet 
werden, welcher der DIN EN 228 entspricht. Jegliche Zusätze sind verboten. Darüber hinaus gilt der Oktan-
grenzwert von max. 103 ROZ. 
 
1.12.1 Kraftstoffkontrollen 
Kraftstoffproben können zu jeder Zeit der Veranstaltung durch die Technischen Kommissare entnommen 
werden. Es gelten die DMSB-Kraftstoffbestimmungen inklusive Kraftstoff-Restmengen (DMSB-Handbuch, 
blauer Teil). Für die Entnahme im Motorbereich ist ein Entnahmeanschluss zu installieren. Ein Entnahme-
schlauch ist dem Technischen Kommissar zur Verfügung zu stellen. 
 
1.12.2 Nachtanken und Tankanlagen 
Der vorgeschriebene Sicherheitstank muss innerhalb einer geschlossenen, d.h. feuerfesten und wasserdich-
ten Konstruktion (Box) im Bereich des Kofferraums/Reserveradmulde oder im Bereich der Rückbank verbaut 
sein. Diese Box muss sich hinter der Vorderkante der serienmäßigen Rücksitzbank bzw. des Fersenblechs 
befinden. Die serienmäßige Karosserie darf geöffnet werden, um den Sicherheitstank einzubauen (ausge-
nommen tragende Teile), wobei die Öffnung zu jeder Seite maximal 1 cm größer sein darf als der Tank. Der 
tiefste Punkt des Tanks muss mindestens 90 mm über dem Boden liegen (bei einer Bodenfreiheit des Fahr-
zeugs von 70 mm). Der Tank muss ausreichend befestigt werden, also entweder mit mind. 40 mm breiten 
und 2 mm dicken Metallbändern (zwei längs, eines quer) oder Schrauben (10x M8 oder 16x M6). 
Ein Catch-Tank (max. 1 Liter) ist erlaubt und muss ebenso abgedeckt sein wie die Kraftstoffpumpen. 
Die Größe des Haupttanks ist nicht begrenzt. Kraftstoffbehälter unterhalb des Fahrzeugbodens sind nicht 
erlaubt. Das Fahrzeug darf nur von außen oder vom Kofferraum aus zu befüllen sein. Die Einfüllöffnung darf 
an irgendeiner Stelle der Karosserie, nicht jedoch in den Scheiben, platziert sein und darf nicht aus der Ka-
rosserie herausstehen. Falls eine nicht serienmäßige Einfüllstelle gewählt wird, darf die originale Einfüllstelle 
karosserieseitig flächig verschlossen werden. 
 
1.13 Definitionen Technik 
Neben den Definitionen in dieser Ausschreibung gelten die „Allgemeinen Bestimmungen, Definitionen und 
Klarstellungen zu Technischen Reglements“ (DMSB-Handbuch, blauer Teil) sowie die Definitionen gemäß Art. 
251 des Anhang J (ISG). 
 
2. Besondere Technische Bestimmungen  
 
2.1 Allgemeines 
Zusätzlich zum Technischen Reglement gemäß Teil 2 dieser Ausschreibung gelten darüber hinaus nachfol-
gende Besondere Technische Bestimmungen: Alles nicht ausdrücklich durch dieses Reglement Erlaubte ist 
verboten. Erlaubte Änderungen dürfen keine unerlaubten Änderungen oder Reglementverstöße nach sich 
ziehen. 
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2.2 Motor 
Es sind nur Fahrzeuge mit Otto-Hubkolbenmotoren bis maximal 250 PS/350 Newtonmeter zugelassen. Stär-
kere Serienmotoren müssen entsprechend abgerüstet werden. Hybrid-Systeme (inkl. Mild-Hybriden) sind 
nicht erlaubt. Der maximale Hubraum beträgt 1.620 ccm und muss dem Serien-Hubraum entsprechen. 
Der Rumpfmotor und alle Nebenaggregate müssen dem Serienstand entsprechen, insbesondere Motorblock, 
Kurbelwelle, Pleuel, Kolben und Zylinderkopf inkl. Nockenwellen. Eine Bearbeitung dieser Teile durch Weg-
nahme oder Hinzugabe von Material ist nicht erlaubt. Ausnahme: zusätzlich angebrachte Ölschwallbleche.  
Die serienmäßigen Motor- und Getriebelager dürfen durch steifere Lager ersetzt werden. Dabei darf die Mo-
torposition nicht verändert werden. Sollte ein anderer als der Original-Motor eingesetzt werden, muss sich 
die Kurbelwellenmittelachse an der gleichen Position wie beim Serienmotor befinden. Für die Motorkühlung 
sind Wasserkühler mit OEM-Nummer egal welchen Herstellers zugelassen. 
 
2.2.1  Aufladung/Ladeluftkühler 
Die Aufladung erfolgt ausschließlich über den Serien-Turbolader. 
 
Ein Ladeluftkühler mit OEM-Nummer oder ein frei verkäuflicher Ladeluftkühler ist zulässig, die maximale 
Netzgröße beträgt 11 Liter. Darüber hinaus darf keine zusätzliche Kühlung für den Ladeluftkühler, z.B. durch 
Besprühen mit Wasser, erfolgen. Das Heizungssystem darf ersetzt werden.  
Sämtliche technischen Maßnahmen, die dazu dienen, den Ladedruck bei Gaswegnahme aufrecht zu erhalten 
(Anti-Lag), sind verboten. Serienmäßige Overboost-Funktionen oder Anti-Lag-Programme müssen im Steuer-
gerät/Datenstand deaktiviert werden. 
 
2.2.2  Motorsteuerung 
Der Motorkabelbaum und das Motorsteuergerät (ECU) müssen der Serie entsprechen. Der Zugang zum Steu-
ergerät inkl. dessen Datensätze muss der DTC Technik zu jeder Zeit ermöglicht werden (Vollzugriff). Dies be-
inhaltet das Auslesen des kompletten Datenstandes über eine Schnittstelle (z.B. OBD), sowie auch das Öffnen 
des Steuergerätes, um ein Auslesen im Boot-Mode zu ermöglichen. Es darf kein Ausleseschutz aktiviert sein. 
Der Steuergerätedatenstand bzw. das komplette Steuergerät sowie dessen Verkabelung kann jederzeit von 
einem Technischen Kommissar und mit Unterstützung einer vom DMSB anerkannten Institution auf seine 
Übereinstimmung mit dem Reglement untersucht werden.  
Ein Datenlogger ist nicht vorgeschrieben. Der Veranstalter behält sich vor, sporadisch eigene Datenlogger 
zum Zwecke einer zusätzlichen Überwachung zu installieren. Der hierfür notwendige Anschluss kann der se-
rienmäßige USB-Anschluss sein oder ein extern zur Verfügung gestellter CAN-Verbinder [Stecker und Buchse, 
4-polig/Deutsch]. Die Anschlüsse müssen über eine Stromversorgung verfügen und in der Nähe der A-Säule 
rechts liegen.  
Von der Ansaugbrücke muss ein Schlauch (Innendurchmesser 3 mm) bis zum Bereich der A-Säule rechts im 
Innenraum geführt werden. Dieser muss sichtbar und jederzeit zugänglich sein und darf nicht in den Kabel-
baum eingebunden werden. 
Die in der DTC gefahrenen Datenstände werden nach der Validierung auf dem Leistungsprüfstand „eingefro-
ren“ und dürfen ohne Zustimmung der DTC in keinem Punkt abgeändert werden. Eine nicht abgesprochene 
Änderung egal welcher Art (auch nicht leistungsrelevant) führt zur Disqualifikation. 
 
Jegliche mechanischen, elektrischen (inkl. Magneten) oder elektronischen Mittel, die im Fahrbetrieb zu mehr 
Drehmoment oder Leistung als im stationären Zustand führen, sind verboten. 
Eine vom Veranstalter, bzw. vom DMSB legitimierte Institution (z.B. Vmax Performance) wird bei allen DTC-
Rennen vor Ort sein, um sowohl Support als auch entsprechende Kontrolle zu gewährleisten. Stichprobenar-
tig können Leistungsmessungen auch während des laufenden Wochenendes angeordnet bzw. durchgeführt 
werden, entweder mittels eines mobilen Rollenprüfstands im Fahrerlager oder bei einer entsprechenden 
Einrichtung in Rennstreckennähe. Die Abweichungstoleranz beträgt 2 % (Motor) plus 3 % (Prüfstand). 
 
 
2.2.3 Abgasanlage 
Die grundsätzliche Abgasführung muss der Serie entsprechen. Die Einbaulage des Katalysators ist freigestellt.  
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2.2.4    Ölkühler 
Für den Motor, das Getriebe und das Differenzial sind Ölkühler und die dafür notwendigen Leitungen und 
Pumpen freigestellt. Ölkühler und die dazugehörigen Leitungen dürfen nicht außerhalb der Karosserie mon-
tiert werden. Die Unterbringung eines Ölkühlers im Fahrgastraum ist unzulässig. Zwischen Fahrgastraum und 
Ölkühler muss eine flüssigkeitsdichte Trennwand bzw. Box vorhanden sein. Elemente, die den Ölkühlern Luft 
zuführen, dürfen nur so verbaut werden, dass dafür keine zusätzlichen Öffnungen in der Karosserie nötig 
werden. 
 
2.2.5    Luftfilter 
Die Luftführung ist grundsätzlich freigestellt, alle dem Motor zugeführte Luft muss jedoch durch mindestens 
ein Luftfiltergehäuse mit entsprechendem, Staubpartikel filternden Luftfiltereinsatz geführt werden. Luftfil-
ter und Gehäuse dürfen nicht außerhalb der Karosserie angebracht sein. 
 
2.3.       Kraftübertragung 

 
2.3.1  Getriebe 
Das Getriebe muss der Serie entsprechen. Die serienmäßige Übersetzung muss ebenso beibehalten werden 
wie die serienmäßige Schaltbetätigung. Nachrüst-Shifter und zusätzliche Getriebekühler sind erlaubt. 
 
Sollte ein anderer Motor als der Serienmotor verwendet werden, so muss auch das entsprechende, zum 
Motor passende Getriebe aus dem gleichen Spender-Modell verwendet werden. 
 
 
2.3.2  Schwungscheibe/Schwungrad 
Die Schwungscheibe/das Schwungrad muss der Serie entsprechen. 
 
2.3.3  Antriebswellen 
Die Antriebswellen sind freigestellt. 
 
 
2.3.4  Kupplung 
Die Kupplung muss dem entsprechenden Serien-Bauteil entsprechen. 
 
2.3.5  Differenzialsperre 
Mechanische Sperrdifferenziale sind erlaubt. Dabei darf die serienmäßige Getriebeübersetzung nicht verän-
dert werden (vgl. Punkt 2.3.1). 
 
2.4 Bremsen 
Eine gleichzeitig auf die Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreisbremsanlage, betätigt durch dasselbe 
Pedal, ist vorgeschrieben. An der Vorderachse müssen Stahlbremsscheiben verwendet werden, ansonsten 
ist die vordere Bremsanlage freigestellt. An der Hinterachse sind die Bremsscheiben freigestellt, sofern sie 
den Serien-Dimensionen entsprechen. Ein serienmäßiger Bremskraftverstärker ist zugelassen – muss aber 
nicht verwendet werden. Bremsbeläge, Hauptbremszylinder, Bremsleitungen und Bremsflüssigkeit sind 
freigestellt. Eine Waagebalken-Bremsanlage sowie ein Bremsreduzierungsventil für die Hinterachse sind 
erlaubt (auch in Kombination). 
 
2.4.1  Pedalboxen 
Die Pedalerie ist freigestellt. 
 
 
2.5 Lenkung 
Die Lenkung umfasst das Lenkrad bis hin zu den Spurstangenköpfen inkl. deren Befestigungen. Servounter-
stützung ist erlaubt und im Rahmen der DMSB-Vorschriften freigestellt. Die kompletten Spurstangen und 
Spurstangenköpfe inkl. Gewinde müssen der Serie entsprechen. Der lenkungsseitige Lenkanschlag ist freige-
stellt. 
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Das Lenkrad selbst ist freigestellt und darf sowohl einen offenen als auch geschlossenen Lenkradkranz haben. 
Zwischen Lenkrad und Lenksäule ist die Anbringung von Adaptern zulässig. Diese Adapter dürfen mit dem 
Lenkrad oder der Lenksäule durch eine lösbare Befestigung verbunden werden.  
Die Diebstahlsicherung des Lenkradschlosses muss gemäß ISG Anhang J Art. 253.4 außer Funktion gesetzt 
werden. Der vertikale Einbauwinkel der Lenksäule darf im Armaturenbrett durch Anbringung von Adaptern 
geändert werden. 
 
2.6 Radaufhängung 
Die grundlegenden Fahrwerks- und Achsteile inkl. Fahrschemel müssen der Serie entsprechen. Serienmäßige 
Lagerelemente der Radaufhängung dürfen gegen andere Elemente (z.B. PU-Buchsen, Uniball) ausgetauscht 
werden. Änderungen sind nur in dem Umfang erlaubt, dass nach dem Entfernen der Lagerelemente die se-
rienmäßigen Lagerelemente wieder in das jeweilige Radaufhängungsteil montiert werden können. Querlen-
ker müssen der Serie entsprechen, dürfen jedoch verstärkt sein. Radträger und Radlager müssen Serienteile 
sein, Serienteile aus anderen Ausstattungsvarianten der gleichen Modellreihe sind erlaubt. Die Domlager und 
Radbolzen sind freigestellt. 
 
2.6.1  Dämpfer 
Es sind nur frei verkäufliche Zwei-Wege-Dämpfer ohne Bypass-Ventile (d.h. ohne Ventile, die schnelle Stöße 
bzw. Rückstöße simulieren) zugelassen. Eine Verstellung von Zug- und Druckstufe ist erlaubt. 
 
2.6.2  Federn 
Die Fahrwerksfedern sind freigestellt, dürfen jedoch nur aus einer Hauptfeder sowie einer Vorspannfeder 
(Helper-Feder) pro Rad bestehen. 
 
2.6.3  Stabilisatoren/Domstreben 
Stabilisatoren werden nicht zu den Fahrwerksfedern gezählt. Serienmäßige Stabilisatoren dürfen durch an-
dere Stabilisatoren (ohne Schwert) ausgetauscht werden. Sie müssen jedoch an den serienmäßigen Aufhän-
gungspunkten befestigt sein und dürfen maximal dreifach verstellbar sein. Ein Aushängen der Stabilisatoren 
ist erlaubt. Nicht verstellbare Domstreben aus Aluminium oder Stahl/Edelstahl zur Versteifung der Karosserie 
sind erlaubt. Domstreben dürfen zudem nur an den dafür vorgesehenen Punkten an den Federbeindomen 
befestigt werden. 
 
2.6.4  Radsturz 
Der negative Radsturz darf 5° nicht überschreiten (gemessen ohne Lenkeinschlag). 
  
2.6.5  Bodenfreiheit 
Die Bodenfreiheit darf, gemessen am tiefsten Punkt und ohne Lenkeinschlag, 70 mm nicht unterschreiten. 
Die Mindesthöhe kann vor einer Session, zu jedem Zeitpunkt einer Session (nur Trainings/Qualifyings) sowie 
nach einer Session bis zur Aufhebung des Parc fermé kontrolliert werden. 
 
2.7 Räder (Radschüssel + Felge) und Reifen 
 
2.7.1  Reifen 
Es dürfen nur die von Partner HANKOOK zur Verfügung gestellten Einheitsreifen in den folgenden Dimensio-
nen verwendet werden: 
 
Slicks: 215/615 R17 Hankook F200 (Mischung C52) 
Regenreifen: 200/620 R17 Hankook Z 207 
 
Alle Slick-Reifen müssen über eine im Produktionsprozess eingebrachte Kennzeichnung (Barcode-Etikett) ver-
fügen, die eine zweifelsfreie Identifikation jedes einzelnen Reifens ermöglicht. Vor dem freien Training einer 
Veranstaltung werden die bei dieser Veranstaltung zulässigen Slick-Reifen anhand der Barcode-Etiketten 
durch die Technischen Kommissare erfasst. 
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Hierbei gilt Folgendes: 

 Alle neu registrierten Reifen müssen aus dem am Veranstaltungsort befindlichen Lager des Reifen-
lieferanten entnommen werden. 

 Durch die Technischen Kommissare erfasste Reifen dürfen durch den Reifenlieferanten nicht zu-
rückgenommen werden. 

 Den Teilnehmern werden entsprechende Protokolle mit den erfassten Barcode-Nummern zur Kon-
trolle und Abzeichnung übergeben. 

 
Die Lauffläche der Reifen und das Profil der Reifen dürfen weder verändert noch nachgeschnitten werden. 
Eine chemische, mechanische oder thermische Behandlung der Reifen ist verboten, ebenso die Verwendung 
von Mikrowellen- und / oder Infrarotsystemen. Das Abkühlen der Reifen mittels Wasser, sowie die Beseiti-
gung von Verschmutzungen und Steinen auf der Lauffläche darf mit Hilfe von thermisch-mechanischen Scha-
bern erfolgen. Jede Vorrichtung oder Maßnahme zur Erhöhung der Reifentemperatur über die Umgebungs-
temperatur ist verboten. Das Abdecken der Reifen in der Startaufstellung ist nicht erlaubt. 
 
2.7.2  Felgen 
Der vorgeschriebene Felgendurchmesser beträgt 17 Zoll. In der Breite sind maximal 8,5 Zoll erlaubt. Mehr-
teilige Felgen sind nicht zulässig. Für die Felgen gilt ein Mindestgewicht (siehe Punkt 2.7.3). 
 
2.7.3  Mindestgewicht der Felgen 
Jede Felge muss mindestens 7,5 Kilogramm wiegen (inklusive Ventil, exklusive Wuchtgewichte). 
 
2.7.4  Reifenkontingent 
Beim ersten Event (Rennwochenende) sind pro Fahrzeug acht (8) neue Slick-Reifen zugelassen, die über das 
gesamte Wochenende frei verwendet werden können. Das gilt für den zweiten Fahrer, bzw. auch für Gast-
starter, der/die in der Saison zum ersten Mal an einer Veranstaltung teilnehmen.  
Beim ersten Event dürfen zudem bis zu vier (4) gebrauchte Reifen z.B. von vorherigen Testfahrten genutzt 
werden. Diese dürfen nur in den beiden freien Trainings verwendet werden und müssen vor dem Einsatz 
beim Reifenausrüster vor Ort registriert werden. Nach dem zweiten freien Training des ersten Events fallen 
diese Gebraucht-Reifen für den Rest des Jahres aus dem Kontingent. 
Bei allen weiteren Events sind pro Event/Fahrzeug maximal sechs (6) neue Reifen erlaubt. Zudem dürfen bis 
zu vier (4) gebrauchte Reifen aus vorherigen Events im laufenden Jahr verwendet werden. 
Sämtliche Barcode-Nummern der bei einem Event verwendeten Reifen müssen dem Technischen Delegier-
ten oder seinem Vertreter vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung schriftlich mitgeteilt werden.  
Die Anzahl der Regenreifen ist nicht begrenzt. Regenreifen dürfen während eines Trainings, eines Qualifyings 
oder eines Wertungslaufs nur verwendet werden, wenn die Session vom Renndirektor zu "wet practice" / 
"wet race" / "wet track" erklärt wurde. 
Reifenwechsel während der Rennen sind nicht vorgesehen, jedoch nicht verboten. Wird ein „Wet Race“ de-
klariert, obliegt es dem Team/Fahrer, ob er mit Slick- oder Regenreifen fährt. Beide Reifentypen (Slick/Re-
genreifen) dürfen nur in der Form kombiniert werden, dass pro Achse der gleiche Reifentyp verwendet wird. 
Sämtliche Reifen - auch für private Testfahrten - sind ausschließlich über den deutschen Hankook-Rennrei-
fenvertrieb (C & R Motorsport, Römerstr. 56, 53940 Hellenthal-Reifferscheid) zu beziehen. 
 
2.7.5  Reifendrücke 
Es sind keine Mindest- oder Maximal-Luftdrücke vorgeschrieben. Es wird jedoch empfohlen, sich an die Vor-
gaben des Reifenherstellers zu halten. 
 
2.7.6 Reifenkontrolle 
Die Technischen Kommissare und die offiziellen Helfer der Technischen Abnahme sind zu jedem Zeitpunkt 
einer Veranstaltung berechtigt, die verwendeten Reifen hinsichtlich ihrer Kennzeichnung und Übereinstim-
mung mit den Bestimmungen zu überprüfen. Alle Teilnehmer sind verpflichtet, diese Überprüfungen zu er-
möglichen und die notwendige Unterstützung für die Durchführung zu leisten. 
Reifen, die einem Fahrzeug für eine Veranstaltung zugeordnet sind, müssen, sobald sie in der Verantwortung 
des Teams sind, zu jeder Zeit sichtbar in den jeweiligen Boxen/Teamzelten gelagert werden.  
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2.7.7 Reifennutzung 
Kein Fahrzeug darf zu irgendeinem Zeitpunkt mit Reifen die Rennstrecke befahren, die nicht für dieses Fahr-
zeug und diese Veranstaltung zugeteilt wurden.  
Regenreifen dürfen während eines Trainings, eines Qualifyings oder eines Wertungslaufs nur verwendet wer-
den, wenn die Session vom Renndirektor zu "wet practice" / "wet race" / "wet track" erklärt wurde. 
 
2.8 Karosserie und Abmessungen 
Die Karosserie inkl. der beweglichen Teile (Türen, Kotflügel, Motorhaube, Heckklappe), Stoßstangen sowie 
Außenspiegel müssen dem Serienstand entsprechen.  
Die erlaubte Fahrzeugbreite (ohne Spiegel) darf maximal der Serienangabe ohne Spiegel + 20 mm pro Seite 
(+ 40 mm insgesamt) entsprechen. Kotflügel dürfen umgebördelt werden, wenn dadurch die Toleranz nicht 
überschritten wird.  
Die Radmitte muss in der Draufsicht (lotrecht) vom Kotflügel überdeckt sein. Verbreiterungen/Bodykits sind 
nicht erlaubt. 
Sämtliche Karosseriescheiben müssen der Serie entsprechen.  
Zubehör, welches maßgeblich die Aerodynamik betrifft (z.B. Frontlippe, Spoiler/Flügel, Seitenschweller, an-
gedeuteter Diffusor) muss entweder aus dem offiziellen Zubehör-Programm des betreffenden Herstellers für 
das jeweilige Modell stammen, also für ein Straßenmodell dieser Baureihe verfügbar gewesen sein, oder eine 
für dieses Fahrzeugmodell gültige Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) des deutschen Kraftfahrt-Bundesam-
tes (KBA) besitzen. Gutachten und Typgenehmigungen egal welcher Art sind nicht ausreichend. 
Alle weiteren sichtbaren Teile, die die Fahrzeugoptik bestimmen (z.B. Kühlergrill, Embleme oder Kunststoff-
Blenden), müssen vorhanden sein, können aber gegen entsprechende, frei verkäufliche Zubehör-Teile für 
dieses Modell ersetzt werden. 
Es ist erlaubt, ausschließlich für die Anbringung einer Bremskühlung entweder zwei kreisrunde Öffnungen 
mit bis zu zehn Zentimeter Durchmesser oder zwei Öffnungen mit einer Fläche von maximal je 78,5 cm² in 
die Frontstoßstange zu schneiden. Auch serienmäßige Nebelscheinwerfer dürfen zu diesem Zweck entfernt 
werden. Serienmäßige Außenantennen dürfen entfernt werden. Sollte eine andere Form als die kreisrunde 
Öffnung oder die Öffnung der serienmäßigen Nebelscheinwerfer verwendet werden, muss diese zuvor mit 
der DTC Technik abgestimmt werden. 
Hinweis: Auch für die Anbauteile gilt, dass die minimale Fahrhöhe (siehe Punkt 2.6.5) nicht unterschritten 
werden darf. 
 
b) Fahrgastraum/Cockpit 
Der Beifahrersitz und die Rücksitzbank bzw. Rücksitze dürfen entfernt werden. Der Fahrersitz und seine Be-
festigung müssen den Bestimmungen gemäß Punkt 1.11 entsprechen. Der Fahrersitz muss auf der Fahrer-
seite neben dem Getriebetunnel angebracht sein. Der hinterste Punkt des Fahrersitzes muss sich in der Drauf-
sicht (lotrecht) vor der serienmäßigen Kante der Rücksitzbank bzw. des Fersenblechs befinden. 
 
Sämtliche Verkleidungen inkl. Dachhimmel, Dämmmaterial, Korrosionsschutzmittel, Seriengurte, Hutablage 
und Teppichboden dürfen entfernt werden. Im Kofferraum sowie an der Motorhaube und der Spritzwand 
dürfen ebenfalls der Teppichboden und das Dämmmaterial entfernt werden. Des Weiteren darf eine serien-
mäßige Motorabdeckung entfernt werden. 
Die Tür- und Seitenverkleidungen müssen der Serie entsprechen oder aus einem festen, nicht brennbaren 
Material mit einer Stärke von mind. Zwei Millimeter bestehen. Die Verkleidungen müssen alle beweglichen 
Teile flächig und wirkungsvoll abdecken.  
Das serienmäßige Armaturenbrett muss der serienmäßigen Optik entsprechen und darf ausgeräumt werden. 
Airbag-Systeme müssen unwirksam gemacht oder ausgebaut werden. Eine serienmäßige Klimaanlage darf 
entfernt werden. Sämtliche Änderungen, die zur Anbringung von Sicherheits-Equipment oder einer Hebean-
lage notwendig werden, sind erlaubt. Halter und Bolzen, die zur Befestigung serienmäßiger Teile nach deren 
Ausbau nicht mehr benötigt werden, dürfen entfernt bzw. um den aus der Karosserie herausstehenden Teil 
gekürzt werden. 
Die Instrumentierung ist freigestellt, jedoch müssen jegliche Bedienelemente (Pedale, Lenkrad, Knöpfe, He-
bel, insbesondere auch Hauptschalter und Feuerlöscher) vom Fahrer in angeschnallter Position jederzeit zu 
erreichen sein. Der Einbau der Instrumentierung darf außerdem keine Gefährdung darstellen. 
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c) Zusätzliches Zubehör 
Sämtliche Änderungen, die zur Anbringung von sonstigem erlaubtem Zubehör (z.B. Beleuchtung, Heizung, 
Kühlung, Funk inkl. Antennen) notwendig werden, sind erlaubt. 
 
2.9 Aerodynamische Hilfsmittel 
Grundsätzlich verboten sind Frontsplitter, geschlossener Unterboden (außer serienmäßiger Unterfahr-
schutz), Radabdeckungen und ein „echter“, d.h. funktionaler Diffusor. Aktive oder vom Fahrer verstellbare 
aerodynamische Elemente (z.B. „Kühler-Jalousien“) sind nicht erlaubt. 
 
2.10 Elektrische und Elektronische Ausrüstung 
Die Motorelektronik (hier: Steuergerät und Motor-Kabelbaum) muss der Serie entsprechen. Ebenso alle 
elektrischen Verbraucher wie z.B. der Scheibenwischermotor. Die Beleuchtung (Scheinwerfer, Blinker, Rück-
leuchten) muss entweder der Serie entsprechen oder für das Fahrzeug eine deutsche ABE besitzen. Xenon-
/LED-Scheinwerfer dürfen auf Halogen umgebaut werden, wenn ein entsprechendes Teil in der Modellreihe 
vorhanden ist. 
Das Fahrzeug muss vom Fahrer ohne fremde Hilfe, d.h. mit fahrzeugeigener Batterie und Anlasser, gestartet 
werden können. Die Einbauposition der Batterie ist freigestellt. 
Ausschließlich das serienmäßige Anti-Blockier-System (ABS) ist zulässig. Sämtliche weitere die Fahrphysik be-
treffende Hilfselektronik (ABS, ESP, Traktionskontrolle, elektronische Differenzialsperre oder sonstige von 
der Elektronik geregelte Bremseingriffe) ist verboten. 
 
2.11 Kraftstoffkreislauf 
Der Kraftstoffkreislauf muss so gestaltet sein, dass er bei Unfällen nicht zuerst in Mitleidenschaft gezogen 
werden kann. 
 
2.12 Schmierungssystem 
Das Schmierungssystem muss der Serie entsprechen. 
 
2.13 Datenübertragung 
Eine Datenübertragung vom fahrenden Auto nach außen oder umgekehrt (Telemetrie) ist verboten. 
 
2.14 Datenaufzeichnung 
Sensoren zur Aufzeichnung von Fahrzeugdaten sind nur erlaubt für folgende Parameter: Motoröltemperatur, 
Kühlwassertemperatur, Getriebeöltemperatur, Differenzialöltemperatur, Benzin-Niederdruck und alle Sen-
soren, die dem ordnungsgemäßen Betrieb des Motors dienen. Zusätzlich dürfen auch GPS-Daten sowie Basis-
Fahrdaten (Gaspedalstellung, Bremspedalstellung, Motordrehzahl, Gang und Lenkwinkel) aufgezeichnet 
werden. Sollten zu Testzwecken weitere Sensoren angebracht worden sein, müssen diese während der Dauer 
einer DTC-Veranstaltung entfernt und eventuell entstehende Löcher in geeigneter Weise verschlossen wer-
den. 
 
2.15 Zeitnahme-Transponder 
Jedes Fahrzeug ist mit einem betriebsbereiten und funktionsfähigen Zeitnahme-Transponder auszurüsten. 
Der Transponder muss im rechten vorderen Radkasten hinter der Achsmitte montiert sein und darf im Bezug 
zum Chassis des Fahrzeugs keine Bewegungsmöglichkeit haben.  
Auf Anweisung können die Teilnehmer verpflichtet werden, zusätzliche Zeitnahme-Transponder oder sons-
tige Geräte, z.B. zur Ermittlung von Rundenzeiten oder der Überwachung der Geschwindigkeit in der Boxen-
gasse, betriebsbereit zu installieren. Zeitnahme-Transponder müssen in jeder Session eines Rennwochenen-
des eingeschaltet sein. 
 
 
2.16 Sonstiges 
Nach dem Qualifying sowie nach jedem Rennen ist ein Wiegen für die jeweiligen Top 3 obligatorisch. Dazu 
werden weitere Teilnehmer stichprobenartig zum Wiegen eingeladen. 
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Fahrzeuge, die nicht strikt diesem Reglement, aber dem Geist der Serie entsprechen, können zugelassen 
werden, wenn die grundsätzlichen Daten stimmen, insbesondere: Alter, allgemeine Nähe zum Serienfahr-
zeug inkl. Serien-Optik und Aerodynamik, Fahrwerkstechnik, Hubraum, Leistungsgewicht, Maximalleistung 
und -drehmoment sowie Sicherheitsvorschriften. In solchen Fällen wird das DTC-Komitee über eine Zulas-
sung und ggf. notwendige Änderungen am Fahrzeug einzeln entscheiden. 
Der Antrag auf technische Änderungen, die vom Reglement abweichen, kann auf der DTC-Homepage 
(www.dtc-sport.de) heruntergeladen werden. Sämtliche Ausnahmegenehmigungen werden in einer für alle 
Teilnehmer einsehbaren Liste samt Argumentation/Begründung erfasst. In Einzelfällen kann eine „kleine Ho-
mologation“ des betreffenden Teils bzw. der betreffenden Teile angeordnet werden, die ebenfalls in dieser 
Liste hinterlegt wird. Das Augenmerk bei Ausnahmegenehmigungen liegt immer darauf, für den Einzelfall 
kostengünstige und/oder nachhaltige Lösungen zu finden.  
Alles was nicht diesem Reglement entspricht, für den Rennbetrieb des Fahrzeugs aber technisch notwendig 
ist (v.a. allem bezogen auf Sicherheit), muss grundsätzlich ebenfalls mit der DTC abgesprochen werden. 
Der Veranstalter behält sich vor, in Ausnahmefällen ein oder mehrere Fahrzeugmodelle über geeignete Mit-
tel abweichend vom vorstehenden Technischen Reglement einzustufen, sollten sie sich gegenüber den an-
deren Modellen als deutlich über- bzw. unterlegen erweisen. 


